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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Dr. Anton Hofreiter, Harald Ebner,
 Bettina Herlitzius,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 – Drucksache 17/8651 –

 Beraterverträge im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
 Bau und Stadtentwicklung (II)

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Bereits  die  Antwort  auf  die  Kleine  Anfrage  zu  Beraterverträgen  im  Geschäfts-
 bereich  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung
 (BMVBS)  im  Jahr  2011  (Bundestagsdrucksache  17/5166)  dokumentiert  sehr
 hohe  Kosten  zur  Finanzierung  externer  Gutachten.  Die  Bundeshaushaltsord-
 nung  jedoch  sieht  nur  in  Ausnahmefällen  und  unter  Beachtung  von  Wirt-
 schaftlichkeit  und  Sparsamkeit  eine  Einbeziehung  externer  Sachverständiger
 vor.  Darüber  hinaus  fordert  sie,  dass  der  Vergabe  eine  Öffentliche  Ausschrei-
 bung  vorausgehen  muss,  sofern  nicht  die  Natur  des  Geschäfts  oder  besondere
 Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.

 1.  Welche  Beraterverträge  wurden  wann,  mit  wem  und  in  welcher  Höhe  in
 der  laufenden  Legislaturperiode  im  Geschäftsbereich  des  BMVBS  abge-
 schlossen?

 2.  Welche  Abteilung  oder  nachgeordnete  Behörde  des  BMVBS  gab  den
 Auftrag für das jeweilige Gutachten?

 7.  Welche  Beraterverträge  sind  in  der  laufenden  Legislaturperiode  durch
 welche  Tochtergesellschaften  des  Bundes  wann  und  in  welcher  Höhe  an
 welche Firmen zu welchen Themen vergeben worden?

 10.  Welche der Beraterverträge sind Folgeaufträge?

 11.  Welche  der  Beraterverträge  wurden  bzw.  werden  öffentlich  ausgeschrie-
 ben?
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwick-
 lung vom 28.  Februar 2012 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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13.  Wie  begründet  die  Bundesregierung  für  Beraterverträge  ohne  Ausschrei-
 bung den jeweiligen Wegfall der Ausschreibung?

 Die  Fragen  1,  2,  7,  10,  11  und  13  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs
 tabellarisch in Übersicht 1 beantwortet.

 Da  in  der  Kürze  der  zur  Beantwortung  dieser  Kleinen  Anfrage  zur  Verfügung
 stehenden  Zeit  nicht  geprüft  werden  konnte,  ob  Angaben  zu  den  Vertragshöhen
 sich  als  auch  im  Verhältnis  zum  parlamentarischen  Fragerecht  grundrechtlich
 geschützte  Betriebs-  oder  Geschäftsgeheimnisse  darstellen,  sind  in  der  Über-
 sicht  1  keine  Angaben  zur  Vertragshöhe  enthalten.  Jedoch  ist  die  Bundesregie-
 rung  bereit,  diese  Angaben  zur  Einsichtnahme  in  der  Geheimschutzstelle  des
 Deutschen  Bundestages  zur  Verfügung  zu  stellen,  wenn  zuvor  ein  Geheimhal-
 tungsbeschluss  nach  §  2a  der  Geheimschutzordnung  des  Deutschen  Bundesta-
 ges gefasst wurde.

 Da  bereits  die  Antwort  der  Bundesregierung  vom  22.  März  2011  (Bundestags-
 drucksache  17/5166,  dort  Übersicht  1)  auf  die  gleichlautenden  Fragen  in  der
 Kleinen  Anfrage  vom  10.  Februar  2011  (Bundestagsdrucksache  17/4734)  Aus-
 kunft  zu  den  bis  dahin  vergebenen  Beraterverträgen  gibt,  beschränkt  sich  die
 Darstellung  in  dieser  Antwort  auf  solche  Verträge,  die  nach  dem  15.  Februar
 2011  abgeschlossen  wurden.  Der  15.  Februar  2011  ist  das  Datum  des  jüngsten
 in  Bundestagsdrucksache  17/5166  (dort  Übersicht  1)  aufgeführten  Vertrags-
 schlusses.

 Die  Beantwortung  geht  in  ihren  Übersichten  1  bis  3  davon  aus,  dass  eine  (öf-
 fentliche)  Ausschreibung  im  Sinne  der  Fragen  11  und  13  vorliegt,  wenn  einem
 Vertragsabschluss  zumindest  ein  öffentlicher  Teilnahmewettbewerb  vorausging
 oder vorausgehen wird.

 3.  Welche  Beraterverträge  werden  voraussichtlich  im  laufenden  Jahr  2012
 wann,  mit  wem  und  in  welcher  Höhe  in  der  laufenden  Legislaturperiode
 im Geschäftsbereich des BMVBS abgeschlossen?

 4.  Welche  Abteilung  oder  nachgeordnete  Behörde  des  BMVBS  gibt  voraus-
 sichtlich den Auftrag für das jeweilige Gutachten?

 8.  Welche  Beraterverträge  werden  voraussichtlich  in  der  laufenden  Legisla-
 turperiode  durch  welche  Tochtergesellschaften  des  Bundes  wann  und  in
 welcher Höhe an welche Firmen zu welchen Themen vergeben?

 Die  Fragen  3,  4  und  8  (mit  Fragen  10,  11  und  13)  werden  wegen  ihres  Sachzu-
 sammenhangs tabellarisch in Übersicht 2 beantwortet.

 Da  in  der  Kürze  der  zur  Beantwortung  dieser  Kleinen  Anfrage  zur  Verfügung
 stehenden  Zeit  nicht  geprüft  werden  konnte,  ob  Angaben  zu  den  Vertragshöhen
 sich  als  auch  im  Verhältnis  zum  parlamentarischen  Fragerecht  grundrechtlich
 geschützte  Betriebs-  oder  Geschäftsgeheimnisse  darstellen,  sind  in  der  Über-
 sicht  2  keine  Angaben  zur  Vertragshöhe  enthalten.  Jedoch  ist  die  Bundesregie-
 rung  bereit,  diese  Angaben  zur  Einsichtnahme  in  der  Geheimschutzstelle  des
 Deutschen  Bundestages  zur  Verfügung  zu  stellen,  wenn  zuvor  ein  Geheimhal-
 tungsbeschluss  nach  §  2a  der  Geheimschutzordnung  des  Deutschen  Bundesta-
 ges  gefasst  wurde.  Für  die  Übersicht  2  gilt  die  Besonderheit,  dass  ohnehin  der-
 zeit  nur  zu  zwei  Verträgen  Angaben  zur  Vertragshöhe  gemacht  werden  könnten,
 da  es  sich  im  Übrigen  um  in  Vorbereitung  befindliche  oder  noch  laufende  Ver-
 gabeverfahren handelt.
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5.  Welche  noch  laufenden  Beraterverträge  aus  den  vergangenen  Legislatur-
 perioden  wurden  wann,  mit  wem  und  in  welcher  Höhe  im  Geschäftsbe-
 reich des BMVBS abgeschlossen?

 6.  Welche  Abteilung  oder  nachgeordnete  Behörde  des  BMVBS  gab  den
 Auftrag für das jeweilige Gutachten?

 9.  Welche  noch  laufenden  Beraterverträge  aus  den  vergangenen  Legislatur-
 perioden  sind  durch  welche  Tochtergesellschaften  des  Bundes  wann  und
 in  welcher  Höhe  an  welche  Firmen  zu  welchen  Themen  vergeben  wor-
 den?

 Die  Fragen  5,  6  und  9  (mit  Fragen  10,  11  und  13)  werden  wegen  ihres  Sachzu-
 sammenhangs tabellarisch in Übersicht 3 beantwortet.

 12.  Welche  Beraterverträge  wurden  dem  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und
 Stadtentwicklung des Deutschen Bundestages vorgelegt?

 Dem  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  des  Deutschen  Bun-
 destages  wurde  keiner  der  in  den  Übersichten  1  bis  3  aufgeführten  Verträge
 vorgelegt.

 14.  Welche  Kosten  entstehen  dem  Bund  durch  Beiräte  im  Geschäftsbereich
 des BMVBS?

 Im  Einzelplan  12  des  Bundeshaushaltsplans  2012  sind  für  Ausgaben  für  Mit-
 glieder  von  14  Fachbeiräten  und  ähnlichen  Ausschüssen  insgesamt  123  000
 Euro veranschlagt.
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